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Fertigkeiten im Montagebau sowie auf Teil
gebieten eines zweiten Berufes zu orientieren 
und in betrieblichen Bildungseinrichtungen 
kurzfristig durchzuführen. Die Meister sind 
an den betrieblichen Bildungseinrichtungen 
mit den neuesten Kenntnissen der Technik, 
Technologie und Organisation der Produktion 
im Landwirtschaftsbau vertraut zu machen.

e) Weiterbildung der Fachschulabsolventen

Für die Weiterbildung der Fachschulabsolven
ten sind durch das Staatssekretariat für das 
Hoch- und Fachschulwesen an den Ingenieur
schulen Gotha und Neustrelitz Teilstudien zur 
Aneignung und Vertiefung von Kenntnissen 
für die modernen Produktionsmethoden und 
der Anwendung neuer Baustoffe im indu
striellen Landwirtschaftsbau als Fern- bzw. 
Abendstudium einzurichten.

Für Fachschulingenieure mit langjähriger, 
leitender Praxis im Landwirtschaftsbau ist ein 
Teilstudium an der Hochschule für Bauwesen 
und Architektur in Weimar einzurichten. Zur 
Weiterbildung leitender Kader der zwischen
genossenschaftlichen Bauorganisationen sind 
unter Berücksichtigung der besonderen Be
lange der zwischengenossenschaftlichen Bau
organisationen Sonderlehrgänge an einer In
genieurschule des Bauwesens auf vertraglicher 
Basis einzurichten.

3.2 Aus- und Weiterbildung in der Technik der In
nenwirtschaft

Die Übergabe der modernsten Technik für die so
zialistische Landwirtschaft erfordert, daß genü
gend umfassend ausgebildete Fachkader für den 
Bereich der landwirtschaftlichen Innenwirtschaft 
ausgebildet werden. Diese Kader müssen in der 
Lage sein, die übergebene Technik für die fach
gerechte Bedienung, Wartung und Pflege einzu
setzen.

a) Berufsausbildung

Um die fachgerechte Bedienung der Großan
lagen zu sichern, ist künftig unter Beachtung 
der Standorte der im Perspektivplan enthal

tenen Großanlagen die Ausbildung von land
wirtschaftlichen Facharbeitern und Meistern 
in ausreichendem Maße vorzunehmen. Die 
Ausbildung ist zunächst in geeigneten Lehr
kombinaten zentral für die Deutsche Demo-' 
kratische Republik vorzunehmen.

b) Ausbildung von Hoch- und Fachschulkadern

Durch das Staatssekretariat für das Hoch- 
und Fachschulwesen ist für die Mechanisie
rung und Anlagen der Innenwirtschaft in 
einer Ingenieurschule für Landtechnik diese 
Spezialrichtung ab Studienjahr 1964/65 einzu
richten.

An der Technischen Universität Dresden ist 
ebenfalls eine Spezialausbildung auf diesem 
Gebiet vorzunehmen.

c) Weiterbildung von Fachschulkadern

Für die Weiterbildung von Fachschulkadern 
sind durch das Staatssekretariat für das Hoch- 
und Fachschulwesen an der Technischen Uni
versität Dresden Möglichkeiten des Fernstu
diums für die Spezialrichtung Innenwirtschaft 
zu schaffen und darüber hinaus an einer In
genieurschule für Landtechnik ein Teilstu
dium zur Aneignung und Vertiefung der 
Kenntnisse einzurichten.
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